
 

 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 
GENERALDIREKTION FINANZSTABILITÄT, FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND 

KAPITALMARKTUNION 

 

Brüssel, 27. April 2018 

MITTEILUNG 

 

DER AUSTRITT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS UND DAS EU-RECHT IM BEREICH 

EINRICHTUNGEN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG  

Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags über die 

Europäische Union seine Absicht mitgeteilt, aus der Union auszutreten. Dies bedeutet, 

dass das gesamte Primär- und Sekundärrecht der Union ab dem 30. März 2019, um 

00:00 Uhr (MEZ), (im Folgenden das „Austrittsdatum“) nicht mehr für das Vereinigte 

Königreich gilt, es sei denn, ein ratifiziertes Austrittsabkommen sieht ein anderes Datum 

vor oder die Frist wird vom Europäischen Rat gemäß Artikel 50 Absatz 3 des Vertrags 

über die Europäische Union verlängert
1
. Das Vereinigte Königreich wird dann zu einem 

„Drittland“
2
. 

Die Vorbereitung auf den Austritt ist nicht nur eine Angelegenheit der EU und der 

nationalen Behörden, sondern betrifft auch private Akteure.  

Angesichts der erheblichen Ungewissheit‚ insbesondere hinsichtlich des Inhalts eines 

möglichen Austrittsabkommens, sind Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 

(im Folgenden „EbAV“), EbAV-Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger, 

Trägerunternehmen von EbAV und andere betroffene Akteure auf bestimmte rechtliche 

Auswirkungen hinzuweisen, die zu berücksichtigen sind, wenn das Vereinigte 

Königreich zu einem Drittland wird. 

Vorbehaltlich etwaiger Übergangsbestimmungen, die in einem möglichen 

Austrittsabkommen enthalten sein können, gelten die EU-Regeln für EbAV, 

insbesondere die Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen 

der betrieblichen Altersversorgung
3
, ab dem Austrittsdatum nicht mehr für das Vereinigte 

Königreich. Dies hat insbesondere die folgenden Auswirkungen: 

 Ab dem Austrittsdatum können im Vereinigten Königreich eingetragene oder 

zugelassene EbAV die Eintragung oder Zulassung nach Richtlinie (EU) 2016/2341
4
 

nicht mehr in Anspruch nehmen, um Dienstleistungen in der Union zu erbringen. 

Diese EbAV werden als Drittland-Unternehmen betrachtet, für die die Richtlinie 

(EU) 2016/2341 nicht gilt. Dies bedeutet, dass sie ab dem Austrittsdatum auf der 

                                                 
1  Derzeit werden Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über ein Austrittsabkommen geführt. 
2  Ein Drittland ist ein Land, das nicht Mitglied der EU ist. 
3  ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37. Diese Richtlinie wird die Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 

Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10) ersetzen. Sie 

muss von den Mitgliedstaaten spätestens bis zum 13. Januar 2019 umgesetzt werden. 
4  Artikel 9, 11 und 12 der Richtlinie (EU) 2016/2341.  
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Grundlage ihrer derzeitigen Eintragung/Zulassung als EbAV nicht mehr für 

Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger tätig sein dürfen, deren Beziehungen 

zum Trägerunternehmen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung durch sozial- 

und arbeitsrechtliche Vorschriften eines EU-27-Mitgliedstaats geregelt sind (im 

Folgenden „Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger in der EU-27“). Die 

Vermögenswerte befinden sich im Vereinigten Königreich und der Zugang der 

Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger zu ihren Vermögenswerten unterliegt 

dem nationalen Recht des Vereinigten Königreichs. 

 

 Ab dem Austrittsdatum müssen im Vereinigten Königreich eingetragene oder 

zugelassene EbAV im Hinblick auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

Versorgungsanwärtern und Leistungsempfängern in der EU-27 die Vorschriften des 

Tätigkeitsmitgliedstaats erfüllen, die für Tätigkeiten von in einem Drittland 

eingetragenen oder zugelassenen EbAV gelten. Diese Vorschriften können eine 

Eintragung oder Zulassung entsprechend den anwendbaren nationalen Vorschriften 

durch die jeweils zuständige Behörde des Tätigkeitsmitgliedstaats vorsehen. Eine 

solche Eintragung oder Zulassung gewährt allerdings nicht das Recht, in allen EU-

Mitgliedstaaten geschäftlich tätig zu werden, sondern nur in dem Mitgliedstaat, der 

die Eintragung oder Zulassung vorgenommen hat.  

 

 Im Vereinigten Königreich eingetragene oder zugelassene EbAV, die 

grenzüberschreitend in der EU-27 tätig sind, sollten vor dem Austrittsdatum die 

zuständigen Behörden des jeweiligen Tätigkeitsmitgliedstaats in der EU-27 

kontaktieren, um zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen sie nach dem 

nationalen Recht dieses Mitgliedstaats ihre Tätigkeiten möglicherweise fortsetzen 

dürfen. Je nach Ergebnis müssen sie möglicherweise Notfallmaßnahmen ergreifen: 

 

o Wenn es nicht möglich ist, grenzüberschreitende Tätigkeiten in einem EU-27-

Mitgliedstaat fortzusetzen, können im Vereinigten Königreich eingetragene 

oder zugelassene EbAV beschließen, ihr mit Versorgungsanwärtern und 

Leistungsempfängern in der EU-27 zusammenhängendes Portfolio auf eine 

übernehmende EbAV zu übertragen, die in der EU-27 eingetragen oder 

zugelassen ist, damit solche Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger 

weiterhin dem EbAV-Rahmen der EU unterliegen. In Artikel 12 der 

Richtlinie (EU) 2016/2341, der spätestens bis zum 13. Januar 2019 umgesetzt 

sein muss, ist ein Übertragungsverfahren vorgesehen5. Wenn keine 

Übertragung erfolgt, wird die EbAV aus dem Vereinigten Königreich nicht 

mehr in der Lage sein, die Altersversorgungssysteme für ihre 

Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger in der EU-27 zu betreiben; die 

Auswirkungen für diese Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger in der 

EU-27 sind oben beschrieben. 

 

o Falls der Mitgliedstaat die Fortsetzung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten 

nach dem nationalen Recht erlaubt, müssen die EbAV entscheiden, ob sie ihre 

Tätigkeit unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften des nationalen 

Rechts fortsetzen oder ihr Portfolio übertragen. 

                                                 
5  So lange die Mitgliedstaaten die Richtlinie (EU) 2016/2341 nicht umgesetzt haben, gilt die 

Richtlinie 2003/41/EG. In der Richtlinie 2003/41/EG ist kein Übertragungsverfahren vorgesehen. Eine 

Übertragung könnte jedoch auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen den Behörden der 

übertragenden EbAV und den Behörden der übernehmenden EbAV möglich sein. In diesem Fall 

könnten EbAV somit bereits eine solche Übertragung einleiten. 
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 In der EU-27 niedergelassene Trägerunternehmen, die an eine im Vereinigten 

Königreich eingetragene oder zugelassene EbAV Beiträge zahlen, sollten die 

Bedingungen für die Fortsetzung der jeweiligen Systeme auf Grundlage des 

nationalen Rechts des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind, prüfen. In 

jedem Fall unterliegen derartige Altersvorsorgesysteme nach dem Austrittsdatum 

nicht mehr dem durch die Richtlinie (EU) 2016/2341 festgelegten Rechtsrahmen. 

Falls der Tätigkeitsmitgliedstaat die Fortsetzung der grenzüberschreitenden 

Tätigkeiten der EbAV aus dem Vereinigten Königreich nicht erlaubt, müssen 

Trägerunternehmen sicherstellen, dass die betreffende EbAV übertragen wird oder 

dass sie eine alternative EbAV finden. Im Vereinigten Königreich niedergelassene 

Trägerunternehmen, die Beiträge an eine in der EU-27 eingetragene oder zugelassene 

EbAV zahlen, und zwar für ein Altersversorgungssystem für Versorgungsanwärter 

und Leistungsempfänger, deren Beziehung zum Trägerunternehmen durch sozial- 

und arbeitsrechtliche Vorschriften der EU-27 geregelt ist, können dies fortsetzen
6
 und 

unterliegen der Richtlinie (EU) 2016/2341. 

 

 Ab dem Austrittsdatum profitieren Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger, 

deren Beziehung zum Trägerunternehmen einer EbAV aus der EU-27 im Bereich der 

betrieblichen Altersversorgung durch sozial- und arbeitsrechtliche Vorschriften des 

Vereinigten Königreichs geregelt ist („Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger 

des Vereinigten Königreichs“)
7
 nicht mehr vom durch die Richtlinie (EU) 2016/2341 

festgelegten Rechtsrahmen, selbst wenn die EbAV in der EU-27 eingetragen oder 

zugelassen ist
8
. Ob und in welchem Rechtsrahmen eine EbAV aus der EU-27 

Dienstleistungen für Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger in einem 

Drittland erbringen darf, muss anhand der nationalen Vorschriften bewertet werden, 

die für die betreffende EbAV gelten. 

 

 Vertragskontinuität: Der Verlust der EU-Eintragung/Zulassung könnte die Fähigkeit 

von im Vereinigten Königreich eingetragenen oder zugelassenen EbAV 

beeinträchtigen, bestimmten Pflichten weiterhin zu entsprechen, bestimmte 

Tätigkeiten fortzuführen und im Hinblick auf vor dem Austrittsdatum geschlossene 

Verträge Dienstleistungskontinuität zu gewährleisten
9
. EbAV, Trägerunternehmen 

von EbAV und andere betroffene Akteure sollten die Auswirkungen prüfen, die der 

Austritt des Vereinigten Königreichs auf ihre Tätigkeiten und ihre vertraglichen 

Vereinbarungen hat und, auch in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen nationalen 

Aufsichtsorgan und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 

und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA), mögliche Risiken ermitteln und 

begrenzen. 

 

 Gemäß Artikel 37 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/2341 müssen EbAV-

Versorgungsanwärter und -Leistungsempfänger innerhalb einer angemessenen Frist 

zweckdienliche Angaben zu Änderungen der Bestimmungen des 

                                                 
6  In Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/2341 ist kein bestimmter Niederlassungsort 

vorgeschrieben. 
7  Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger des Vereinigten Königreichs können ihren Wohnsitz 

im Vereinigten Königreich oder in der EU-27 haben. 
8  Siehe die Begriffsbestimmung für „grenzüberschreitende Tätigkeit“ in Artikel 6 Nummer 19 der 

Richtlinie (EU) 2016/2341. 
9  Da in der Richtlinie (EU) 2016/2341 nicht geregelt ist, wie gewährleistet werden kann, dass Verträge 

weiterhin erfüllt werden können, wird diese Frage durch das nationale Recht des 

Tätigkeitsmitgliedstaats bestimmt. 



4 

Altersversorgungssystems erhalten. Dies umfasst Angaben zu den Auswirkungen des 

Austritts des Vereinigten Königreichs auf ihre Rechte und die Erbringung von EbAV-

Dienstleistungen, da es durch den Austritt zu Änderungen der Bestimmungen ihres 

Altersversorgungssystems kommen kann. 

Auf der Website der Kommission über Versicherungswesen und Altersversorgung 

(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-

pensions_en) sind allgemeine Informationen über EbAV-Tätigkeiten (auf Englisch) 

verfügbar. Die entsprechenden Seiten werden gegebenenfalls mit zusätzlichen 

Informationen ergänzt.   

 

 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions_
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